
Wir bilden Erzieherinnen und Erzieher aus.

PiA – Praxisintegrierte Ausbildung
Profil der PiA-Ausbildung
 Sie schließen einen Schulvertrag mit der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik ab. 
 Sie schließen einen Ausbildungsvertrag mit einem KiTa-Träger ab, der Ihnen eine Vergütung bezahlt.

Praxisintegrierte Ausbildung   PiA 

PiA richtet sich an Bewerberinnen und Bewerber, die be-
reits berufliche Erfahrungen oder Abitur/Fachhochschul-
reife erworben haben.
 
Profil der PiA-Ausbildung

 Sie schließen einen Schulvertrag mit der Evangelischen 
Fachschule für Sozialpädagogik ab. 

 Sie schließen einen Ausbildungsvertrag mit einem KiTa-
Träger ab, der Ihnen eine Vergütung bezahlt.

Ablauf der Ausbildung
Sie haben in allen drei Ausbildungsjahren jeweils wöchent-
lich sowohl Schultage an unserer Fachschule als auch Pra-
xistage bei Ihrem KiTa-Träger. Beispiel Ablauf:

1. Ausbildungsjahr | Vergütung: 1.190 €*

2. Ausbildungsjahr | Vergütung: 1.252 €*

3. Ausbildungsjahr | Vergütung: 1.353 €*

 Durch begleitete Fremdpraktika machen Sie praktische  
Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit allen Al-
tersgruppen: Unter-Dreijährige, Drei-bis-Sechsjährige, 
Schulkinder/Jugendliche.

 Sie haben Anspruch auf 30 Tage Urlaub nach den gelten-
den tarifvertraglichen Regelungen.

 In den Schulferien arbeiten Sie in der Praxis oder haben 
Urlaub.

Montag
Schule

Dienstag
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Freitag
Praxis
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Zugangsvoraussetzungen
Sie haben eine Praxisstelle in einer sozialpädagogischen 
Einrichtung, die sich im Umkreis von maximal 30 km Ent-
fernung von Botnang befindet und von der Fachschule ge-
nehmigt wurde.
und
Sie verfügen über einen Mittlere-Reife-Abschluss.
und

 Sie haben das Berufskolleg für Sozialpädagogik oder 
eine vergleichbare Vorbildung eines anderen Bundeslan-
des erfolgreich abgeschlossen.

 oder
 Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als 

Kinderpfleger*in oder eine gleichwertige berufliche 
Qualifikation.

 Vergütung: PiA-Auszubildende erhalten von ihren Trä-
gern eine über drei Jahre gestaffelte Vergütung. Grund-
lage sind tarifvertragliche Regelungen.

 Bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung bekommen 
Sie 400 Euro Abschlussprämie.

Weitere anerkannte Zugangsvoraussetzungen 
Sie verfügen über

 ein sechswöchiges Praktikum in einer sozialpädagogi-
schen Einrichtung, das innerhalb der letzten fünf Jahre 
unter Anleitung einer Fachkraft nach § 7 Absatz 2 Num-
mer 1 bis 3 des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) 
absolviert wurde.

und
 die Fachhochschulreife, die fachgebundene oder die all-

gemeine Hochschulreife bzw. über den abgeschlos- 
senen schulischen Teil der Fachhochschulreife eines  
beruflichen Gymnasiums der Fachrichtung Sozialpäda-
gogik oder Sozialwissenschaft.

 oder
 eine mindestens einjährige abgeschlossene Berufsaus-

bildung im sozialpädagogischen Bereich oder der Ab-
schluss einer entsprechenden Vollzeitschule.

 oder
 eine mindestens einjährige abgeschlossene Berufsaus-

bildung im pflegerischen Bereich oder der Abschluss ei-
ner entsprechenden Vollzeitschule, bei der das Wahl-
fach „Pädagogik“ und „Psychologie“ belegt wurde.

 oder
 eine mindestens zweijährige, bei einer Teilzeittätigkeit 

entsprechend längere, kontinuierliche Tätigkeit als zu-
gelassene Tagespflegeperson mit einer Pflegeerlaubnis 
mit mehreren Kindern.

 oder
 eine mindestens zweijährige Vollzeittätigkeit mit Kin-

dern in einer sozialpädagogischen Einrichtung, wobei 
auch ein Freiwilliges Soziales Jahr oder der Bundesfrei-
willigendienst in einer Kindertageseinrichtung auf die 
zwei Jahre angerechnet werden kann.

 oder
 eine mindestens zweijährige abgeschlossene Berufs-

ausbildung.
 oder

 Sie haben für die Dauer von mindestens drei Jahren den 
Familienhaushalt mit mindestens einem Kind geführt.

Zugangsvoraussetzungen
Sie haben eine Praxisstelle in einer sozialpädagogischen Einrichtung, die sich im Umkreis von maximal 
50 km Entfernung von Schwäbisch Hall befindet und von der Fachschule genehmigt wurde.
und
Sie verfügen über Fachhochschulreife oder Abitur
oder
über einen Mittlere-Reife-Abschluss + Sie haben das Berufskolleg für Sozialpädagogik absolviert
oder
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Kinderpfleger*in oder eine
gleichwertige berufliche Qualifikation
oder … (fragen Sie uns nach weiteren Zugangsmöglichkeiten)

Beispiel Ablauf (W
echsel je Schulhalbjahr)

* Vergütung PiA-Ausbildung pro Monat, Stand Februar 2023

Evangelische Fachschule 
für Sozialpädagogik
Komberger Weg 53
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791 930600
hall@ev-fs.de
www.fachschule-hall.de 
Instagram: @fachschule_hall


